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eingejehen und Einfprüche fehriftlich eingereicht werden fünnen. Ueber den Ver- 
lauf de3 Termins ift eine amtliche Verhandlung aufzunehmen und nebft den 
Unterlagen und einer Begutachtung etwa erhobener Einwendungen bei Ueber- 
veihung der Negulivungspläne der Nevifionsbehörde vorzulegen.) Die Ver- 
handlung hat den Zwec, Bedenken feftzuftellen, welche nach der befonderen 
praftiichen Kenntniß der mit den Verhältniffen der fraglichen Stromftreefe durch) 

langjährigen Aufenthalt befonders vertrauten Verfonen den geplanten Maßnahmen. 
gegenüber obwalten und weiter die Art und den Umfang etwaiger Entjehädigungs- 
anjprüche Klar zu legen. 

Einen Anjpruch auf Berückfihtigung der geltend gemachten Einwendungen 
bejigen die Gehörten nicht, wegen Einziehung und Beeinträchtigung ihrer Brivat- 
rechte fteht ihnen lediglich ein im ordentlichen Nechtswege verfolgbarer Exrjab- 

anfjpruch zu.??) 

Eine Verpflichtung des Staates, für die Negulivung der nicht öffentlichen 

Slüffe einzutreten, bejteht für das Gebiet des Allgemeinen Landrechts nicht. Der 
Staat kann fich indeffen der Aufgabe nicht entziehen, den Schäden der Land- 

wirthichaft durch die mangelhafte Pflege und den verwilderten Zuftand der 
Brivatflüffe da entgegenzutreten, wo die noch nicht fehiffbaren Flüffe nach ihrer 
räumlichen Ausdehnung und Gewalt für ihre Korrektion Maßnahmen erfordern, 
deren Koften die Leiftungsfähigfeit der Anlieger weit überjteigen oder wo an fich 

unbedeutende Wafjerläufe in Folge bejonderer Verhältnijje ebenjo verheevend 

wirken, wie fie jchwer in Schranken zu halten find, wie dies beijpielsweife bei 

den jchlefifchen Bergflüffen der Fall ift. (DVergl. die Denkjchrift des Mlinifters 
für Landwirthfchaft, Domänen und Forften, betreffend Flußregulivungen im 

ntereffe der Landeskultur, vom 26. November 1882, Anl. zu den Verhandlungen 

des Abgeordnetenhaufes Leg.-Ber. 1882/83 Bd. 1 ©. 93.) Ein Vorgehen nacı 
diefer Richtung hin bedingt bei dem Mangel allgemeiner diesbezüglicher Nechts- 

vorfchriften immer den Erlaß eines Spezialgefeges oder die Einftellung ent- 
fprechender Aufwendungen in den Etat. 

V. Die Deichbauten. 

1. Aeltere Verordnungen und Gefeße. 

Diefelbe Nothwendigfeit der Selbjterhaltung, welche den Deutjchen Orden 
das Schwert in die Rechte gab, um fich feiner Feinde zu ewehren, Land und 

Leute zu fehügen und feine Hervfchaft weiter auszudehnen, zwang dem Weichjel- 

foloniften den Spaten in die Hand zur Sicherung von Haus und Hof, zur Er 

haltung des dem Strome abgerungenen Grmdbefises und zur Gewinnung neuer 

Befiedelungs- und Bewirthichaftungsflächen. 
Der Deutjche Orden wußte die hohe Bedeutung dev Deichbauten für das 

Weichfelgebiet voll zu winrdigen und diefe dadurch zu fördern, daß ev bei dem 

2) Bergl. die Ausführungs-Anmweifung des Minifters der öffentlichen Arbeiten vom 

7. September 1883 (M. BL. f. 8.1. ®. ©. 237. 

3) Bergl. auch Mahraun, „Das Strombauverwaltungsgejeß”. 

28*



— 456 — 

Deichbau und der Vertheilung der Deichlaften von dem deutjchrechtlichen Grund- 
fage der allgemeinen Deichpflicht ausging, nach welchem jedes Fulturfähige und 
dic die Emdeichung geichügte Grumdftüct zur Unterhaltung der jchügenden 
Deiche und ihrer Nebenanlagen gehalten war, ohne Rückicht auf die Perjon 
feines Befigers und die rechtliche Natur der demfelben über dies Grumdftüc zu- 
ftehenden Verfügungsbefugniß. 

Zahlreiche, einzelnen Ortfehaften und Grundbefigern ertheilte Privilegien 
enthalten auch Bejtimmungen Hinfichtlich der Deichlaften, zumeift jedoch nur in 
den Fällen, in welchen eine Abweichung von der allgemeinen Deichpflicht zu 
Gunften des Belichenen feitgefegt werden jollte. Auch die Geftaltung und Ber- 
waltung der einzelnen Deicheinrichtungen wurde von den Beamten des Ordens 
überwacht und beeinflußt. Beifpielsweife ift das demmächit von Sigismund IM. 
von Polen unter dem 11. Auguft 1593 beftätigte Statut über die Dammverfafjung 
des Gr. Marienburger Werders, welches 1461 von den Deichgejchworenen auf- 
gejegt wurde, von dem Ordensvogt zu Lesfe genehmigt. 

m Uebrigen entwicelte fich das Deichwefen unter der Ordensregierung 
in fehr verfchiedener Weife, theilweife nahm fich erjtere der Deichbauten jelbit 
an, theilweife trafen die größeren Städte fir die Bedeichung ihres den Strom- 
angriffen ausgejeßten Gebietes felbftändig Fürforge, theilweife vereinigten fich 
Ortfehaften des platten Landes zu Sammtgemeinden, einzelne Grundbefiter 
zu Deichjozietäten behufs gemeinfchaftlicher und einheitlicher Sicherung ihrer 
Ländereien. 

Snnerhalb der eingedeichten Bezirke ftellte fich das Bedinfniß heraus, auch 
zur Abführung des Binnenwafjers bejtimmte Anftalten zu fchaffen und zu unter- 
halten. Der Orden ließ nach diefer Richtung Hin den ntereffenten freieren 
Spielraum und es bildeten Sich zumeift im Anschluß an die vorhandenen 
Deicheinrichtungen Schliefanftalten, für deren Erhaltung Schlicfozietäten Sorge 
trugen. 

Diefer Verjchiedenheit der thatfächlichen Verhältnifje entjprechend, entjtand 
für die Bezirke der Deich- und Schlickjozietäten ein eigenartiges, auf Privilegien, 
Gewohnheiten und gejchriebenen Beftimmungen beruhendes Necht, welches in 
einzelnen Fällen zufammengeftellt wurde und die landesherrliche Beftätigung erhielt. 
Sp war e3 der Fall mit der fogenannten Zandtafel des großen Danziger 
Werders, welche 1526 Namens des Volnifchen Königs beftätigt wurde. Da, wo 
die Deichjoztetät mit den fommumnalen Verbänden zufanmenfiel, fanden die auf 
das Deichrecht bezüglichen VBorfchriften in die Ordnungen der leßteren Auf- 
nahme. Die Dorfsordnung des Ellerwaldes, welche am 3. Mai 1623 von dem 
Nath zu Elbing erlaffen und im Jahre 1754 vevidirt ift, bezeichnet e8 in 
Kapitel 2 Artikel III als das Amt der Schulzen und Nathleute, „auf die all: 
gemeine Wirthichaft des Dorffs, als Thämme, Ufer, Häupter, Mühlen, 
Schlenfen, Graben, Brücden, Trifften und was dem anhängig” fleißige Aufjicht 
zu haben und alles im richtigen und fertigen Stande zu erhalten. Kapitel 5 
enthält unter ‘der Weberfchrift. „Won Mühlen, Schleufen, Graben und Thämmen“ 
die bejonderen Vorjchriften über die abzuhaltenden Schauen und die im Anfchluß 

am diefelben zu treffenden Maßnahmen. Den Anhang zu diefer Ordnung bildet



in 

die „Revidirte Thamm- und Eifwach-Ordinance vom Jahre 1743" (abgedruckt 
bei Leman, Provinzialvecht der Provinz Weftpreußen Band IT Seite 42 flgde.). 
‚sn einzelnen Dammfozietäten trugen die Statuten die Form von Verträgen, in 
noch anderen, wie der Schweger, Graudenzer und Mewer Niederung, waren bis 
in die neuefte Zeit gejchriebene Ordnungen nicht vorhanden. 

Eine allgemeine Strom-, Deich- und Uferordnung fehlte bis zum Erlaß 
de3 Deichgejeges von 28. Janıar 1848 für das Weichfelgebiet; die „erneuerte 

und verbejferte Dammordnung zur Unterhaltung der Weichfeldämme in der 

Marienwerderfchen Ptiederung” vom 30. März 175534) hatte nur fir einen 

Eleinen Theil der Weichjelniederungen Geltung.) Diejelbe geht davon aus, 
daß das Geld zum Dammbau aus der Königlichen Kaffe hergegeben und 
daß, jo lange diefer Zuftand dauert, auch die gefammte Verwaltung feitens der 
Königlichen Beamten geführt wird. Die Beftellung des Dammmeifters und des 

Baufchreibers ift Sache des Staates, erjterer erwählt die Nelterleute, die ebenfo 

wie die Dorfichußzen zu den Schauen zu erfcheinen haben. Der einen Schau 
wohnt der Ober-Deichinfpeftor bei, bei ftädtifchen Dämmen it der Magiftvat 
zuzuziehen. Die technifche Leitung führt der Ober-Deichinfpektor; einmal im 

Sahre hat der Departementsrath den Damm zu bereifen und Eleine Mängel al3- 
bald jelbjt abzuftellen; alle wichtigeren Angelegenheiten, insbejondere die Genehmi- 
gung des jährlichen Arbeitsplanes find Sache der Krieges: und Domänen- 
Kammer. 

Die Leiftung des Staates bejchränfte fich im Wefentlichen auf die Be- 

fchaffung von Holz und Fafchinen und die Bejtreitung der Verwaltungs und 
der technischen Koften. Die Erde mußte von den anliegenden Sutereffenten her- 
gegeben, von ihnen auch die nöthigen Hand- und Spanndienjte geleijtet werden. 
Leßtere waren Gemeindejache. Bei gänzlichem Einfturz jollte auch die Exde be- 

zahlt werden und die gefammte Niederung fir die Anfuhr eintreten. 
Sn Kapitel III war das Verfahren bei Eisgang und Hochwaffer geregelt, 

in Kapitel IV vorgejchrieben, was bei Deichbrüchen und Einftürzen zu veran- 

laffen jei. Im Kapitel V waren die Beftimmungen über die Weidenkultur im 
Außendeich enthalten, während nach Kapitel VI eime zuc Unterhaltung des 
Dammes dienende Pfahlkaffe durch regelmäßige Beiträge der \nterefjenten ges 

bildet werden follte. Aus dem Beltande diefer Kaffe jollte. dem Dammmeijter 

ein Theil des Gehalts gewährt, auch bei bejtimmten Veranlafjungen Diäten an 
die Aelterleute gezahlt werden. Kapitel VII enthielt die Borjchriften über die 
„Wafferlofungen oder Hauptabzugsgräben". 

2. Deichgejek vom 28. Januar 1848. 

Die Grundlage für das neuere preußifche Deichrecht bildet daS Gefjeh über 
das Deichwefen vom 28. anıar 1848 (6. ©. ©. 54). In demjelben wird 

unterjchieden zwijchen den Deichen, die zu feinem Deichverbande gehören und 

> pgedruct bei Nabe: Sammlung Preußifcher Gefege B. I Abth. ILS. 431. 

35) Vgl. Leman a. a. D. Th. II ©. 63.
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denjenigen, welche zu einem jolchen Verbande vereinigt find. Hinfichtlich der 

erfteren verfolgt das Gejeß einen doppelten Zweck: e8 verhindert die Errichtung 
folder Deichanlagen, welche einen fehädigenden Einfluß auf die Hochwaffer- 
verhältniffe üben können umd fichert die Wiederherjtellung derjenigen verfallenen 

oder zerftörten Deiche, deren Erhaltung im ynterefje der Abwendung oder Be- 
fchränfung von Hochwaffergefahren Liegt. jun formeller Beziehung werden die 
beiden Deichgruppen infofern verjchieden behandelt, al3 die Befugnifje der 

Negierung bezüglich der zu feinem Deichverbande gehörigen Deiche durch S 96 
des Zuftändigfeitsgefeges vom 1. Auguft 1883 auf den Bezivfsausjchuß über- 
tragen worden find, während für die Deichverbände der Negierungspräfivent nach 
wie vor zuftändig geblieben ift. Nach S 97 des Zuftändigfeitsgefeges fünnen 
indejfen Befugniffe, welche hinfichtlich der Deichverbände den Bezivksregierungen 

übertragen find, den Kreisausfchüffen, Bezivksausfchüffen oder Provinzialräthen 
überwiejen werden. 

$ 1 de8 Deichgefeges bejtimmt ganz allgemein, daß Deiche oder ähnliche 
Erhöhungen der Erdoberfläche, welche die Ausbreitung der zeitweife aus ihren 

Ufern tretenden Gewäfjer bejehränfen, in der ganzen Breite, welche das Wafjer 
bei der höchjten Weberjchwemmung einnimmt (Smundationsgebiet), nur mit aus- 
drücflicher Genehmigung neu angelegt, verlegt, erhöht, fowie ganz oder theilweife 

zerftört werden dürfen. Auf Maßregeln diefer Art, welche in Nothfällen und 

nur für die Dauer der Gefahr getroffen werden, findet diefe Vorfchrift Feine 
Anwendung. 

Die Beftimmung des S 1 bezieht fich nicht nur auf öffentliche, fondern 
auch auf Brivatflüffe und nicht mur auf große Binnen- und Niederungsflüffe, 

die wiederholt und regelmäßig zu bejtimmten Jahreszeiten anwachjen und Ueber- 
Ichwenmumgen verurjachen, jondern auch auf Gebirgswäfler, die zeitweife, wenn . 
auch in größeren Zwilchenräumen, jo doch mit einer gewiffen Negelmäßigkeit 
aus ihrem Ufern treten und emen Landftrich unter Wafjer jegen. Eine Be- 

jchränfung des mundationsgebietes ift vorhanden, wenn die Erhöhung der Erd- 
oberfläche einen Raum bedeckt, den fonft das aus den Ufern tretende Waffer 
einnimmt’) 

Unter den deichähnlichen Erhöhungen der Erdoberfläche find nicht nur 
aus Erde bejtehende, technifch nach Art der Dämme hergeftellte Vorrichtungen zu 

verftehen, jondern alle natürlichen oder finftlichen Erhöhungen, die dem Andringen 
des Wafjers deichartig entgegenftehen und jene Ausbreitung bejchränfen. Zweifel- 
haft fan es fein, ob unter den Begriff auch Gebäude fallen. Jedenfalls find 

in denjelben Mauern, Brückenpfeiler, Zäune und dergleichen einzurechnen.:”) 

Die bloße Wiederhertellung ganz vder theilweife zerftörter Anlagen, die 
bereits vor Erlaß des Deichgejeges bejtanden oder jpäter die vorgejchriebene 
Genehmigung erhalten haben, bedarf Feiner Genehmigung auf Grund des 
Ss: 120. 0,8 

>») Entjeh. d. D. 8. ©. vom 10. März 1892 XXIII 249. 

”) Bergl. Rundverfügung des Minifters für Landwirthfchaft 2e., der öffentlichen 

Arbeiten und des Innern vom 30. Auguft 1897, M. BL. fd. 1. B. ©. 191.
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Bauliche Anlagen find überdies nach Maßgabe des lokalen Baurechts von 
der Erlaubnig dev Ortspolizeibehörde abhängig, bei deren Nichteinholung er= 

forderlichen Falles die Abänderung oder Befeitigung der Baulichkeiten auf Grund 
dev SS 71,72 Tit. 8 Th. I Allg. 2. N. polizeilich veranlagt werden kann. 

Unberürt bleibt auch die auf S 10 Tit. 17 TH. 11 Allg. 2. NR. gegründete 
Berechtigung der Orxtspolizeibehörden einer unmittelbaren Gefahr gegenüber die 
Bejeitigung oder Umgeftaltung Ichädigender Anlagen mit den ihr gejeglich zu 
Gebote jtehenden Mitteln zu erzwingen. 

Wer den Veftimmungen des $ 1 de Deichgefebes zumiderhandelt, kan 
nach Abjfab 2 mit einer Geldbuße bis zu 150 ME. beftvaft und, wenn exforder- 
lich, von dem Negierungspräfiventen zur Wiederherjtellung des früheren Zuftandes 
angehalten werden. °*®) 

Der Genehmigung durch den Bezivksausfchuß hat die Anhörung der Be- 
theiligten vorauszugehen; ift der betheiligte ntereffentenfreis nicht genau zu be- 
grenzen, jo hat ein öffentliches Aufforderungsverfahren in der durh S2a.a.O. 
vorgejchriebenen Form ftattzufinden. 

Die Genehmigung zu einer Anlage, Verlegung oder Erhöhung ift nach 
S3.a. a. D. zu verfagen, wenn nach dem Urtheile des Bezivksausfchuffes das 
nothwendige Abflußprofil des Hochwafjers dadurch bejchränft werden würde. Die 
Bejchwerde gegen den Bejchluß des Bezivksausjchuffes geht nach $ 96 des Zu= 
ftändigfeitsgefeßes an den Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Foriten, 
dejjen Entfceheidung endgültig tft. 

Die Wiederheritellung fehon vorhandener zum Schuße der Ländereien mehrerer 
Befier dienender Deiche, welche ganz oder theilweije verfallen oder durch Itatur- 
gewalt zerftört find, kann durch den BezivkSausfchuß gefordert werden, der in 
Anjehung der Deiche diefer Art auch die Maßregeln vorjchreiben darf, welche 
erforderlich find, um deren Erhaltung in ihrem bisherigen Umfange und Zus 
Stande zu fichern (Sta. a. D.). Diejelbe Behörde ift ermächtigt, die zur Erhal- 
tung oder Wiederherftellung der Deiche Verpflichteten hierzu durch Exrekution an- 
zuhalten. St e8 ungewiß oder ftreitig, wer als PVflichtiger anzufehen tft, jo kann 
der Bezirsausfhuß nach S 6 a. a. DO. die nothwendigen Leiftungen interimiftifch 
von demjenigen fordern, welcher den Deich feither unterhalten hat. ft diejer 

unbefannt oder nicht Teiftungsfähig, jo Eönnen die Grundbefiger, deren Grund- 

ftücfe nach dem Ermefjen der Behörde durch den Deich gejchüt werden, und 

wenn diefe Ermittlung der Sachlage gegenüber zu langwierig fein follte, die 
fänmtlichen Gumodbefiger derjenigen Orxtfchaften, in deren Ortsfeldmarf oder 

Gemeindebezivf der Deich belegen ift, nach VBerhältniß ihres Grundbefiges zu 
den nöthigen Leiftungen angehalten werden. Das Weitere hinfichtlich der Durch- 

führung diefes Verfahrens, der Bejchwerdeerhebung der Herangezogenen und die 
Geltendmachung der diefen zuftehenden Erjaganfprüche gegen die eigentlich Ver- 
pflichteten im Nechtswege enthalten die SS 7 und 8 a. a. D. in Verbindung 
mit $ 96 des Zuftändigfeitsgefeges vom 1. Auguft 1883 und den SS 51 md 
122 de3 Landesverwaltungsgejeges vom 30. juli 1883. 

=) ) Zuftändig tjt Der Sreameung Deinen! al8 Landespolizeibehörde. ntjch. d 

D.3. 6. vom 8. Dftober 1885 und 8. März 1890 XII 321 bezw. XIX 308.
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Die dem Bezivtsausfchuß Durch S 4 des Deichgejeges ertheilte Befugniß 
erftrectt fich nur auf Deiche im technifchen Sinne diefes Wortes, nicht aber auch) 

‚auf deichähnliche Erhöhungen der Erdoberfläche. Beijpielsweife findet S 4 auf 
Dammmege, deren Herftellung lediglich durch das Verkehrsintereffe behufs 
Sicherung des Weges gegen Zerftörung hervorgerufen war, feine Anwendung”). 

3. Die Deichverbände. 

&3 liegt in der Natur der Sache, daß der Einzelne nur felten in der 
Lage fein wird, fich aus eigener Kraft durch Deichbauten gegen die Hochfluthen 
zu fchügen und daß insbejondere an den großen Strömen Anlagen diejer Art 
mit einem die Kraft und das Bermögen des Einzelbeitgers überfteigenden Koften- 
aufwande verbunden find. Der Schwerpunkt des Deichwejens hat daher von 
jehex in größeren Vereinigungen gelegen, welche der Eigenart der Berhältnijje 
entjprechend in den verfchiedenen Landestheilen eine bejondere Ausgeftaltung er- 
fahren haben. Gemeinfam war allen diejen Berbänden feit alter Zeit der 
Grundjaß, daß die Deichlaft an der gejcehügten Scholle haftet und eine mehr 
oder weniger ausgebildete Organifation der Ueberwachung und gegenjeitigen 
Hülfeleiftung. 

Die Nechtsverhältnifje der zahlreichen, aus einer Jahrhunderte langen Ent- 
wichung hervorgegangenen Deichjozietäten des Weichjelgebietes hatten durch das 
MWeftpreußifche Provinzialvecht feine Veränderung erfahren. $ 71 a.a. DO. be 
jtinmte, daß e8 in Anfehung der Unterhaltung der Deiche und Dämme bei den 
bejtehenden Einrichtungen und DVorfchriften fein Bewenden behalten jolle und 
enthielt im Webrigen nur in den SS 43, 44 Beftimmungen über die Deichpflicht 
der Kirchen und Bfarrgrumditücke. Auch das Deichgefeg vom 28. Januar 1848 
ließ in $ 23 die bei feiner Bublifation vorhandenen Deichordnungen und Statute 

in Kraft, behielt jedoch für alle diejenigen, bei denen e8 erforderlich erfcheinen 
jollte, eine Nevifton vor. Die Abänderung und Aufhebung follte nur unter 
landespolizeilichev Genehmigung erfolgen dürfen, ift aber in diefem Falle auch 
an Feinerlei Bejchränfungen gebunden. Dementjprechend haben im Laufe der 
Zeit bei einer großen Anzahl der bejtehenden Sozietäten derartige Nevifionen 
jtattgehabt, jo daß das durch das Deichgejeß gejchaffene Deichrecht auch bei den 
vorhandenen Verbänden Eingang gefunden hat. 

Obligatorifch find die Bejtimmungen des legteren für alle feit feinem Sn: 
krafttveten - gebildeten Deichgenofjenichaften; für die Abfafjung der unter feiner 
Herrichaft errichteten Statuten find die „Allgemeinen Beitimmungen für künftig 

zu erlafjende Deichjtatute” infofern maßgebend, als diejelben nach dem Aller- 
höchiten Exlaß vom 14. November 1853 in den neuen Deichjtatuten in Bezug 
genommen werden follen und in diefe nur noch die Iofalen Bejtimmungen über 
die auszuführenden Anlagen, das Deichkatafter, die Wahl der Nepräfentanten 
und etwaige durch die örtlichen Verhältniffe gebotene Abänderungen der „All 
gemeinen Beltimmungen” aufgenommen werden dürfen. Nach S 1 Nr. 4 des 
Gejeßes, betreffend die Bekanntmachung Tandesherrlicher Exlaffe durch die 

>) Vergl. Entfeh. des D. B. ©. t. ©. der Gemeinde Nieder-Leppersdorf gegen den 
Amtsvorjteher des Amtsbezirts Kreppelhof vom 15. Juni 189. Z.-N.IV C. 70/99.
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Amtsblätter, vom 10. April 1872 (©. ©. ©. 357) find die Statuten der 

Deichverbände und gebotene Abweichungen von dem Mufteritatut der Ge- 
nofjenjchaften zu Meltorationen durch Entwäfferung und Bewäfferung, jomwie die 
auf die Genehmigung diefer Statuten bezüglichen landesherrlichen Exlaffe mit 
vechtSverbindlicher Kraft durch die Amtsblätter befannt zu machen. *°) 

Nach S 11 de3 Deichgejeges jollen die Befiger der in einem Ueberfchwente- 
mungsgebiet belegenen Grundftüce Zweds gemeinfamer Anlegung und Unter- 

haltung der zur Abwendung gemeiner Gefahr oder zur erheblichen Förderung 
der Landesfultur erforderlichen Deiche und dazu gehörigen Sicherungs- und 
Meltorationswerfe unter Tandesherrlicher Genehmigung zu Deichverbänden ver- 
einigt werden. Die Fälle, in welchen eine folche Bereinigung insbejondere her: 

beizuführen ift, find in $ 12 des Nläheren dargelegt. Auch bereits beftehende 

Deichverbände, bei welchen ein gemeinjchaftliches Interefje hinfichtlich der Er- 

haltung ihrer Deiche obwaltet, können mit landesherrlicher Genehmigung nach 
S 14 a.a. D. zu einem Deichverbande vereinigt oder einer gemeinfamen Deich- 

verwaltung unterftellt und zur gegenfeitigen Unterftügung bei Brüchen oder außer: 

ordentlichen Bejchädigungen ihrer Deiche verpflichtet werden. 
Der Widerjpruch der Betheiligten, welche vorgängig zu hören find, fteht 

der Deichverbandsbildung nicht im Wege. Die Verhältniffe jedes Verbandes 
find durch ein landesherrlich zu vollziehendes Statut zu regeln, in welchem über 

die in $ 15 des Deichgefeges beftimmten Punkte) Feitjegung zu treffen tt. 

Das Verfahren bei der Bildung von Deichverbänden richtet fich nach der 

von dem Minifter für landwirthichaftliche Angelegenheiten erlafjenen nftruktion 
zur Bildung von Deichverbänden vom 24. Auguft 1850), welche insbejondere 

auch anowdnet, welche Unterlagen von dem hierfür zu beftellenden Kommifjar zu 
beichaffen find, um den Umfang des Eindeichungsgebietes und die darin bereits 
vorhandenen Schuganlagen, die Nothwendigkeit der Eindeichung, den allgemeinen 
Plan für diefelbe und die durch feine Ausführung vorausfichtlich erwachjenden 
Koften erjehen zu lafjen. Die Prüfung der Unterlagen, bei welcher die Inter- 

effen der Landeskultur, der Schiffahrt und der Strompolizei zu berückichtigen 

find, jowie die Einholung der Genehmigung der zuftändigen Minifter zu der 

0) Vergl. Verordnung über die Einrichtung der Amt3-Blätter in den Negierungs- 

Departements und über die Wublifation der Gefege und Verfügungen durch diefelben 

und durch die allgemeine Gefegfammlung, vom 28. März 1811 (6. ©. ©. 165.) 

1) 68 find Dies: 
a) Der Umfang des Spzietätszweckes, 

b) die Deichpflicht oder die Art und PVertheilung der zur Anlegung und Unter- 

haltung der Schug- und Melivrationswerte erforderlichen Beiträge und 

Leiftungen, 
c) die von den Grundbefigern zu übernehmenden Befchränftungen des Gigenthums, 

d) das den Staatsbehörden beizulegende Necht der Dberauficht, 

e) die Organifation, fowie die Befugnifje und Pflichten der Deichverwaltungs- 

behörde, 
f) ne Recht der Deichgenofjen, perfönlich oder durch Abgeordnete bei der Verwal 

tung der Deichangelegenheiten mitzuwirken, 
g) die Folgen der Ausdeichung. 

>) Greiff, „Die Preußifchen Gefege über Yandeskultur 20.” Breslau 1866 ©. 616 flag. 
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Verhandlung mit den Betheiligten liegt den Negierungspräfiventen ob, der auch 
über die im Laufe des Anhörungsverfahrens von den Snterefjenten erhobenen 
Einwendungen zu befinden hat. Erftreckt fich) das Projekt über den Umfang 
eines Negierungsbezivts hinaus, jo tritt an die Stelle de8 Negierungspräfidenten 
der Oberpräfident. Auch für die Aufftellung des Statuts ift die vorgängige 
Anhörung der Betheiligten vorgejchrieben. 

Durch das Statut ift in erfter Linie die Deichpflicht zu vegeln, welche nach 
$ 16 des Deichgefeges von allen einzelnen, durch die Deich und Melivrations- 

werfe gefchüßten oder verbefjerten ertragsfähigen Grundftüce, Hof- und Bau- 
ftellen, auch wenn Ddiefelben font von den gemeinen Laften befreit oder dabei be- 
vorrechtet find, nach dem im Statut zu bejtimmenden Maßjtabe gleichmäßig ge- 
tragen werden muß. Diefelbe umfaßt den Bau und die Unterhaltung der Deich- 
anlagen, fowie allev im nterefje des Deichwejens erforderlichen Melivrations- 
und Schußanftalten, fie wuht unablöslich auf den Grundftücen, ohne daß hierfür 
eine Eintragung im Grundbuch ftattfindet *?), ift den öffentlichen Laften gleichgeftellt 
und hat bei Kollifionsfällen vor jenen den Vorzug ($ 18 a.a.D.). Die Er: 
füllung der Deichpflicht Fan wie die jeder anderen öffentlichen Lajt im Wege 
der Zwangsvollftredung erzwungen werden.) Die Crefution ift auch gegen 
VBächter, Nußnießer oder andere Befiger des verpflichteten Grundftückes vorbehalt- 

lich ihres Nücgriffs gegen den eigentlichen Berpflichteten zuläffig. Hinfichtlich 
der bevorrechteten Stellung der für die Erfüllung der Deichpflicht erforderlichen 
Beiträge und Leiftungen im Falle der Zwangsverfteigerung und Zwangsver- 
waltung vergl. die SS 10 Abj. 1 Nr. 3 und 156 Abf. 1 des Neichsgejeßes über 
die Zwangsverfteigerung und Zwangsverwaltung vom 24. März 1897, in Ber: 
bindung mit Art. 1 des hierzu erlaffenen Breußifchen Ausführungsgejeges von 
23. September 1899. ©. ©. ©. 291 ($ 19a. a. D.). Eine Befreiung von der Deich- 
pflicht fann in ‚feiner Weife, auch nicht Durch Verjährung erworben werden. 

AS generellen Mapjtab für die Bertheilung der Deichpflicht ftelt S 16 
a. a. DO. das Verhältniß des abzuwendenden Schadens zu dem zu erzielenden 
Bortheil hin, läßt jedoch nach, daß aus befonderen Gründen auch ein ander- 
weiter Maßftab angenonmen werden fanı. Die VBertheilung der Deichpflicht 
erfolgt auch dann nach den Grundfägen des $ 16, wenn fie bisher auf Grund 

ipeziellev Nechtstitel unter den Deichgenoffen in anderer Art vertheilt war, oder 
Einzelne von Anderen ganz übertragen werden mußten. In jolchen Fällen 
fteht indejjen den auf Grund eines fpeziellen Nechtstiteld Berechtigten für die 
erft durch den Deichverband ihnen auferlegten Leiftungen ein Entjchädigungs- 
anjpruch gegenüber den durch denfelben Titel Verpflichteten infoweit zu, als 
dieje Leiftungen fehon vor Errichtung des Deichverbandes zur Erhaltung oder 
Wiederherjtellung der früheren Schußanlagen nothwendig waren ($ 17 a. a. O©.). 
Streitigleiten über die Fragen der Deichpflichtigfeit eines Grundftücs oder 

#3) Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 S 11 Wr. 1 (©. ©. ©. 446). 

+) Bergk 3. D., betreffend das Berwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung 
von Geldbeiträgen, vom 7. September 1879 (G.©. ©. 591) und die hierzu ergangene 
Ausführungsanmeifung vom 15. September 1879 (Brauchitfeh, die neuen Preußischen Ver- 

 waltungsgefeße, Berlin 1897, Bd. I ©. 575.
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der Bertheilung der Deichlaft find mit Ausschluß des Nechtsweges von den 
Verwaltungsbehörden — dem Negierungspräfidenten und in zweiter Snftanz dem 

Minifter für Landwirthichaft, Domänen und Forften — zu entfcheiden.') 
Die Verpflichtungen der Deichgenoffen beftehen theil3 in der Entrichtung 

der fataftermäßig auf fie entfallenden Geldbeiträge, theil3 in Natuvalleiftungen. 
Erxftere zerfallen in die gewöhnlichen, ftatutenmäßig feitgefegten und für die 
Unterhaltung der Verbandsanlagen vegelmäßig benöthigten Deichkaffenbeiträge 
und die außevordentlichen Aufwendungen für die Wiederherftellung von Deich- 
brüchen, die Ausführung neuer Anlagen u. j. w. Aus den Ueberfchüffen der 

gewöhnlichen Beiträge ift der vorgejchriebene Nefervefonds anzufammeln; hat 

derjelbe die jtatutenmäßig vorgefchriebene Höhe erreicht und ergeben fich weitere 

Neberjchüffe, jo find die gewöhnlichen Beiträge zu ermäßigen.*‘) 
Der Nefervefonds dient nur für die in S 4 der „Allgemeinen Beftimmungen“ 

bezeichneten außerordentlichen Zwecke und darf für die Beftreitung der laufenden 
Ausgaben nicht verwendet werden. 

Die Naturalleiftungen beftehen in perfönlicher Hilfeleistung, Ausrüftung 
mit Werkzeugen, Stellung von Schuämaterialten, Hergabe von Grund und 
Boden und Beichränfungen des Verfügungsrechts über denfelben.*”) 

Zu dem abzutretenden Grund und Boden gehören in erjter Linie die fehon 

bejtehenden Deiche, welche der Verband zum Ausbau oder zur ferneren Unter: 

haltung übernimmt, diefelben werden Eigenthum des Verbandes, eine Entfchädt- 

gung wird dem Abtretenden nicht gewährt. Eingehende Privatdeiche bleiben 

Eigenthum der Snterefjenten, denen fie bisher gehört haben.*°) Die Eigenthimer 

der eingedeichten Grundftücke find verpflichtet, dem VBerbande den zu den Schuß- 
und Meliorationsanlagen erforderlichen Grund umd Boden gegen Bergütung 
abzutreten, auch die zu diefen Anlagen benöthigten Bodenbejtandtheile (Sand, 
Lehm, Najen und dergl.) gegen Erjab des ihnen durch die Fortnahme erwachjenen 

Schadens zu überlafjen.*”) 

Bei der Feititellung der Vergütung für die Grundjtüce und Materialien 

wird der außerordentliche Werth nicht beritckfichtigt.?") 
Neben diefen von den Deichgenofjen zu tragenden Laften legt das Deich- 

gejeß auch den Eigenthümern der nicht eingedeichten VBorländer einzelne Ein- 

Ichränfungen und Verpflichtungen auf, deren Einhaltung und Erfüllung von der 

Deichverwaltung erzwungen werden fann. m Nothfällen können fogar die ge- 
fammten Bewohner der Gegend in diefer Beziehung in Anfpruch genommen 

werden. 3 gilt dies insbefondere von der Entnahme von Schuämaterialien 

und der Einftellung der arbeitsfähigen männlichen Bewohner der gefährdeten 

5) Brauchitfeh: Die neuen Preußifchen Verwaltungsgefege. Bd. IV ©. 147. 

"5, Vergl. hinfichtlich der Geldleiftungen, deren Abführung, Erlaß und Stundung 
die SS 3/7 und 10/12 der Allgemeinen Beitimmungen vom 14. November 1858. 

+) Bergl. SS 18/17 a. a. D. 
Veto. 8 18a D 
2), 8210.08. 
50%) Bergl. im Gegenfaß hierzu $ 8 des Enteignungsgefeges und die Bemerkungen 

hierzu bei Brauchitfch: a. a. O. Bd. IV ©. 386 flgde., fowie SS 20, 21 de8 Deichgefeßes vom 

28. Januar 1848 und SS 21, 23 der „Allgemeinen Bejtimmungen vom 14. November 1853".
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Gegend zur perfönlichen umd umentgeltlichen Hilfeleiftung. Schwächliche vder 

fränkliche Berjonen, Weiber und Kinder unter 16 Jahren dürfen: zum Wacht- 

diente nicht aufgeboten oder abgefendet werden. Die aufgebotenen Mannfchaften 
haben bis ‘zu ihrer Entlaffung den Anordnungen der zuftändigen Deichbeamten 

Folge zu leiften. Unfolgfamteit, Fahrläffigfeit, Widerfeglichkeit, Verjuche, fich 
dem Dienfte zu entziehen, Unterlaffung oder unvollftändige Leiftung der geforderten 
Lieferungen und Dienfte find unter Strafe gejtellt.?') 

Die Vertheilung der Deichlaften gründet fich auf das für jeden Verband 
aufzuftellende Deichkatafter. Befchwerden gegen den inhalt desjelben gehen an 
den Negierungspräfidenten, dejjen Bejcheid durch Erhebung des Nefurjes an den 
Minifter für Landwirthfchaft, Domänen und Forften angefochten werden fann. 
Der Nechtsweg ift in Fällen diefer Art nicht gegeben.) Die Beltätigung des 
Katafters erfolgt durch den Negierungspräfidenten.??) 

* Die Berichtigung des Deichkatafters Fan unter bejtinnmten VBorausjegungen 
zu jeder Heit gefordert werden, dagegen fteht den Betheiligten wegen angeblicher 
Serthümer und wegen Veränderung in der Kulturart oder im Ertragswerthe der 
Grundftücke ein Anjpruch auf Berichtigung nicht zu. Zur Anordnung einer 
folchen ift vielmehr nur der Negierungspräfident befugt, der auch auf Antrag 
des Deichamtes nach Ablauf eines zehnjährigen Zeitraums eine allgemeine Neviftion 
des Deichfatafters anordnen kann; bei diefer ift ebenfo zu verfahren, wie bei der 
eriten Aufitellung.°*) 

Die Zuftändigfeit der Behörden des Deichverbandes wird durch das Statut 
geregelt. Nach SS 29 flgde. liegt die Verwaltung der Deichverbände in der 
Hand der dafelbft, aufgeführten Beamten. 

An der Spige der Deichverwaltung fteht der Deichhauptmann. Er hat 
die örtliche Deichpolizei zu handhaben und wird von denjenigen Mitgliedern des 
Deichamtes, welche die Vertretung der Deichgenofjen bei demjelben bilden, durch 
abjolute Stimmenmehrheit auf 6 Jahre gewählt. Die Wahl bedarf der Ber 
ftätigung des Negierungspräfidenten. Wird diefelbe verjagt und kommt bei der 
Wiederholung des Wahlverfahrens eine geeignete Wahl nicht zu Stande, jo fteht 
dem Negierungspräfidenten die Ernennung auf höcjitens 3 Jahre zu. Dem 
Deichhauptmann liegt die Ausführung der Gefege, Verordnungen und Bejchlüffe 
der vorgejeßten Behörde, jowie die Vorbereitung und Ausführung der Bejchlüfje 
des Deichamtes ob. Lebtere hat er zu beanjtanden und die Entjcheidung des 
Negierungspräfiventen einzuholen, wenn er fie für gejeßwidrig oder für das 
Gemeinwohl nachtheilig erachtet. Ihm fteht auch die Prüfung des von dem 
Deichamte fejtzuftellenden und demfelben bei der jährlichen Rechnungslegung im 

- Hinbliet auf etwa vorgefommene Veränderungen vorzulegenden Lagerbuches ($ 2 

>) Vergl. SS 20, 21, 25 des Deichgefees und SS 13/17, 19/23, 34 der Allgemeinen 
Beltimmungen. 

>) Erf. des Komp.-Gerichtsh. vom 12. Nov. 1859, abgedr. im AuftizM. Bl. von 
1860 ©. 334. | 

53) Vergl. SS 22, 24 des Deichgejehes und die SS T, 24, 25 der Allgemeinen 
Beitimmungen. : 

>), Vergl. SS S, 9 der Allgemeinen Beftimmungen. 
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a. a. D.), jowie die Beauffichtigung der gefammten Vermögensverwaltung, der 
Verbandsanlagen und der Gefchäftsführung der übrigen Deichbeamten zu. ALS 
ftimmberechtigtev Vorfigender des Deichamtes beruft und leitet ex defen Ver- 
jammlungen. ($$ 29/35 a. a. ©.) 

Der Deichinfpektor, welcher die Qualififation eines geprüften Yaumeifters 

befigen muß, leitet die technifche Verwaltung des Deichverbandes einfchließlich 
der zur Abwehrung der Hochwafjer- und Eisgangsgefahr erforderlichen Maß- 
regeln. Er überwacht die Ausführung und Unterhaltung der Deichanlagen und 

jtellt die Vrojekte für neue Anlagen diefer Art auf. DVerfagt das Deichamt die 

Genehmigung zur Ausführung von Arbeiten, in deren Unterlafjung oder Ver- 

zögerung er eine Gefährdung der Verbandszwece erblickt, jo hat er die Ent- 
Ichetdung des Negierungspräfidenten einzuholen und diefe zur Ausführung zu 

bringen. Für die Wahl und Beftätigung des Deichinjpeftows find die auf den 
Deichhauptmann bezüglichen VBorfchriften maßgebend. (8$ 36/40 a. a. D.) 

Der Deichrentmeifter, welcher zugleich die Stelle eines Deichjefretärs ver- 
jehen fann, wird von dem Deichamte im Wege fkimdbaren Vertrages an- 

genommen, er verwaltet inSbejondere die Deichfafje und führt das Deichkatafter. 
(88 41, 42 a. a. OD.) 

Die Zahl, den Gejchäftsfreis und die Anftellungsbedingungen der Unter- 
beamten — Damme oder Wallmeifter — beftimmt das Deichamt, die Auswahl 
und Anftellung diefer Beamten ift Sache des Deichhauptmannz, der das Deich- 
amt vorgängig hierüber zu hören hat. Diefelben müfjen £örperlich vüftig fein 
und die gewöhnlichen Elementarkenntnifje, jowie die hinreichende technifche Kenntniß 
und Uebung befien. (SS 43, 44 a. a. ©.) 

Der Deichhauptmann theilt nach Anhörung des Deichamtes die Deiche in 
Auffichtsbezixke, für jeden Bezirk werden aus der Zahl dev Deichgenofjen zwei 

Deichjchöppen auf die Dauer von 6 Jahren von Deichanite ewwählt und vom 

Deichhauptmann beftätigt. Die Deichjchöppen find Organe des Deichhauptmanns 

und Deichinjpeftors, unterjtügen diefe Beamten in den drtlichen Gefchäften ihrer 

Bezirke umd üben im denfelben die untere Aufficht. Sie erhalten den Deich- 

hauptmann und den Deichinfpeftor in Kenntniß über den Zuftand der Sozietät- 
anlagen, wohnen den Deichjchauen in ihren und in den benachbarten Bezirken 
bei, theilen ihren Borgejegten die Ergebnifje ihrer Auffichtsführung, jowie An- 
träge und Befchwerden der Deichgenojjen mit und leiten bei Hochwafjer- und 
Eisgefahr unter dem Deichinfpektor die Bewachung und Vertheidigung der Deiche. 
(88 45/47 a.a. ©.) 

Der Schwerpunkt der Deichverwaltung im Großen liegt in der Hand des 
Deichamts, welches aus dem Deichhauptmann, dem Deichinfpektor und einer An- 
zahl von Nepräjentanten der Deichgenofjen beiteht. Die Zahl und die Art der 
Beitellung (Wahl — Ernennung) jegt das Deichjtatut feit. Das Deichamt über- 
wacht die gefammte Verwaltung und bejchließt über alle Angelegenheiten des 
Verbandes, joweit diefelben nicht dem Deichhauptmann oder Deichinjpeftor allein 

zugewiefen find. Der Gejchäftsfreis des Deichamts umfaßt insbejondere die in 

$ 56 a. a. D. bezeichneten Obliegenheiten, welche denjelben indefjen nicht er= 
fchöpfen. Befchlüffe über die Aufnahme neuer Anleihen, den Bau neuer Deiche
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und Schleufen, die Erhöhung, Verlegung oder Abtragung von Deichen md den 
Berfchluß von Deichbrücken, ferner über die Veräußerung von Berbandsgrundjtücen 
und über die den Deichhauptmann und dem Deichinfpeftor zu gewährende Ber- 
gütung bedürfen dev Genehmigung des Negierungspräfidenten. 

Die Repräfentanten der Deichgenofjen im Deichamte wählen jährlich zwei 
Deputirte, welche der ganzen Deich- und Grabenfchau beiwohnen müljen. 

($$ 48/58.) 

4. Deichpolizei nud technische Oberaufficht. 

Die Aufficht über die Deichfachen und die Deichpolizei wird, jo weit nicht 

hinfichtlich der zu feinem Deichverbande gehörigen Deiche gejegliche Ausnahme- 
beftimmungen beftehen, von dem Negierungspräfidenten als Landespolizeibehörde 
und in höherer Inftanz von dem Minifter für Landwirthichaft, Domänen und. 
Forften nach) Maßgabe des Statuts, im Uebrigen aber mit den Befugnifjen ge- 

handhabt, welche den Auffichtsbehörden der Gemeinden zuftehen. Der Negierungs- 
präfident überwacht die Beobachtung der ftatutarifchen Beftimmungen, die Aus- 

führung und Unterhaltung der DVerbandsanlagen und die oerdnungsmäßige 

Verwaltung des Verbandsvermögens. Zu diefem Behufe fteht ihm die Befugniß 

zu, außerordentliche Nevifionen der Deichkaffe und der gefammten Deichverwaltung 

zu veranlaffen, Kommifjarien zu den Deichjchauen und Deichamtsverhandlungen 
abzuordnen, Gefchäftsanweifungen für die Deichbeamten zu erlaffen und den 
Schuß des Deiches, des Deichgebietes, dev Gräben, Pflanzungen und fonjtigen 

Anlagen durch Volizeiverordnungen zu fichern. Für die auf Grund des Gejeßes 
vom 11. März 1850 über die Bolizeiverwaltung ergehenden Bolizeiverordnungen 
ift nach) $ 139 des Landesverwaltungsgejeges vom 30. Juli 1883 die Zu- 

ftimmmmg des Bezirksausfchuffes erforderlich. Unterläßt e8 das Deichamt oder 
weigert fich dasjelbe, die dem VBerbande nach) dem Statut oder jonftigen gejeß- 

lichen Beftimmungen obliegenden Leiftungen in den Etat einzuftellen oder außer- 
ordentlich zu genehmigen, fo läßt der Negierungspräfivent nach Anhörung des 
Deichamtes die Eintragung in den Etat bewirken, beziehungsweife ftellt ev die 
außerordentliche Ausgabe feft und verfügt die Einziehung der erforderlichen Bei- 
träge. Gegen jeine Entfeheidung fteht dem Deichamte binnen zehn Tagen die 

Berufung an den Landwirthichafts-Minifter zu. 
Bejchwerden an den Negierungspräfidenten, welche Straffeitjegungen des 

Deichhauptmannes gegen die Unterbeamten des Verbandes betreffen, find binnen 

zehn Tagen, jolche gegen Bejchlüffe über den Beitragsfuß, über Erlaß und 
Stunding von Deichkafjenbeiträgen, jowie über Entjchädiqungen binnen vier 
Wochen nach Bekanntmachung des Bejchluffes bei dem Negierungspräfidenten zu 
erheben. Die Frift wird durch Einreichung bei dem Negierungspräfidenten oder 
dent Deichhauptmann gewahrt. Sonftige Bejchwerden find an feine bejtimmte 
Srift gebunden. 

Dem Negierungspräftdenten find alljährlich Abjchriften des Etats und der 
Deichjchau- und der Deichamtsverhandlungen, jowie ein Finalabichluß der Deich- 
fafje einzureichen. (8$ 24, 25, 27, 28 a. a. DO.)
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Dem Kreislandrath jtehen hinfichtlich der Neberwachung der erforderlichen 
Sicherheitsmaßregeln in feiner Eigenfchaft al3 ftändiger Kommiffar des Ne- 
gierungspräfidenten diefelben Befugniffe zu wie den bejonders abgeordneten 

Kommifjarien des Präfidenten. Bei Gefahr im VBerzuge ift ex befugt, die ihm 
nothwendig exjcheinenden Anordnungen an Ort und Stelle zu treffen, und die 
Deichbeamten find gehalten, diefelben alsbald zu befolgen. (8 26 a. a. ©.) 

Während dev Regierungspräfivent als Landespolizeibehörde die Deichpolizei 
in den Berbandsgebieten injoweit übt, al3 hierbei der Betand der Deichanlagen 
innerhalb dev Deichverbände und die durch die SS 1—7 des Deichgejehes ge- 
Ihüßten Snterefjen der Allgemeinheit in Frage kommen, handhabt der Deich- 
hauptmann die örtliche Deichpolizei mit der Berechtigung, zur Durchführung feiner 

polizeilichen Anordnungen die den Orxtspolizeibehörden nach $ 132 des Landes- 

verwaltungsgejeßes vom 30. Juli 1883 zuftehenden Zwangsmittel anzuwenden. 
Auch Fann er in Gemäßheit des Gejeges über den Erlaß polizeilicher Straf- 
verfügungen vom 23. April 1883 (G. ©: ©. 65) wegen deichpolizeilicher Ueber- 
tretungen Strafen bis zu 15 ME. unter Vorbehalt der gerichtlichen Entjcheidung 
vorläufig feitjegen. 

Soweit e3 fich innerhalb der VBerbandsgebiete um Angelegenheiten handelt, 
welche nicht ihrer Natur nach unter den Begriff der örtlichen Deichpolizei fallen 

oder der polizeilichen Zuftändigkeit des Deichhauptmanns durch die ftatutarifchen 
Beltinmmungen bejonders überwiejen find, greift die Zuftändigfeit der ordentlichen 
Ortspolizeibehörden Blag. Wie das Oberverwaltungsgericht durch Urtheil vom 
22. Mai 1895 (Entjch. Bd. XX VII ©. 253) in einem dem Gebiete des Weichjel- 
Nogat-Deichverbandes angehörigen Falle ausgejprochen hat, ift e8 nach Maßgabe 

der gejeßlichen Beftinmungen zuläjfig dem Deichhauptmann durch Deichitatut 

auch die Wahrung polizeilichen nterefjen zu übertragen, welche, an fich nicht zu 

feiner Zuftändigfeit gehörig, mit den Deichinterefjen in jo engem Zufanmen- 
bange ftehen, daß fich eine einheitliche Oxganifation der örtlichen Bolizei und 

deren Hebertragung an den Deichhauptmann für fie rechtfertigt. Das Deichjtatut 

gilt in diefem Falle als „bejonderes Gejeg" im Sinne des S 59 der Kreisordnung 
vom 13. Dezember 1872. 

Während in den Negierungsbezirken, fir welche feine Strombauverwaltungen 
beftehen, die Strombau-, Strompolizei- und Deichjachen einheitlich in der Hand 
de8 Negierungspräfidenten zufammengefaßt find, befteht für die Bereiche der 

Strombauverwaltungen eine Trennung der Zuftändigkeit Hinfichtlich der Stron- 

und der Deichangelegenheiten zwifchen dem Ober-PBräftventen und den Negierungs- 
präfidenten. Ein theilweifer Ausgleich der in diefem Dualismus liegenden 
Schwierigkeiten ift dadurch herbeigeführt, daß dem Oberpräfidenten in feiner 
Eigenfchaft al8 Chef der Weichjel-Strombauverwaltung durch die allgemeine 
Verfügung über die Strombau- und Schiffahrtspolizeiverwaltung vom 12. Des 
zembev 1888 $ 2 Nr. 6 und 7 eine weitgehende Mitwirkung eingeräumt tft. 
Den Ober-PBräfidenten fteht hiernach die technifche Prüfung der ihm duxcch die 
Landespolizeibehörde vorzulegenden Entwürfe zu Deichanlagen, fowie zu Strom: 

und Uferbauten, welche zum Schug von Deichanlagen erforderlich werden, im 

Strom-, Schiffahrts- und Landesfultursinterefje zu, während ihm andererjeits
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die Berechtigung zugeftanden ift, die Stromdeiche durch Deichjchauen und andere 
geeignete Mittel zu überwachen und die vorgefundenen Ergebnifje zwecs Ab- 
ftellung von Mängeln an die zuftändigen Behörden mitzutheilen. Der Ober- 
Präfivent ann nach der von den Miniftern der öffentlichen Arbeiten und für 
Landwirthiehaft ze. unter dem 26. März 1889 erlaffenen Gejchäftsanweifung zu 
der vorftehend in Bezug genommenen allgemeinen Verfügung entweder eigene 
Deichjchauen anberaumen oder den Strombaudirektor bezw. feinen Vertreter oder 
einen anderen technifchen Beamten an den ftatutenmäßigen Frühjahrs: und Herbit- 
Deichjchauen theilmehmen laffen. Eine weitergehende Zuständigkeit für den Er- 
laß von Anordnungen auf dem Gebiete des Deichwejens ft dem Ober-Bräfidenten 

indefjen durch diefe Organifation nicht erwachen, er ift vielmehr nad) wie vor 
darauf angewiefen, die Abjtellung von Mipftänden im Wege der Kommunikation 
mit den dafür auch fernerhin zuftändigen Negierungspräfidenten in die Wege 
zu leiten. 

Die Deiche und ihre Zubehörungen find mit Nückficht auf ihren Zweck der 
Verfügung des Einzelnen entzogen und tragen infoweit den Charakter der res 
publicae des römischen Rechts. Sie find indejjen nicht res extra commercium 
im Sinne desjelben, es ift Privateigenthum an ihnen möglich und ftehen inner- 
halb der auf Grund des Deichgejeges errichteten Deichverbände die Deiche vegel- 
mäßig in deren Eigenthum und Nusung ($ 18 der „Allgemeinen Beftimmungen“). 
Nach deutjchem echt gehörten die Deiche zu den fogenannten „befriedeten 

Sachen” wie die Kicchhöfe, Mühlen und der Pflug auf dem Felde. Htermit 
jollte ausgedrückt werden, daß diefen Sachen um ihrer hohen Bedeutung für die 
Allgemeinheit willen ein gefteigerter Nechtsfchug zu Theil werden müfje. Diefer 
Gedanke ıjt auch noch heute lebendig, er gelangt indejjen nur im Strafrecht zur 
Erjcheinung. Die Verurjachung einer Meberjchwenmmung mit gemeiner Gefahr 
für Leben und Eigenthum und die Zerftörung von Deichen und Dämmen fällt 
unter die Kategorie der gemeingefährlichen Verbrechen und Vergehen des deutjchen 
Strafgefegbuches und wird, je nachdem fie vorjäßlich oder aus Fahrläjfigfeit 
ftattgefunden hat, durch die SS 312—8314, 321, 325 und 326 mit mehr oder 

minder jchwerer Strafe belegt. 
Die Benugung der Deiche unterliegt nach Maßgabe ihres Zuftandes und 

ihres BZweces verfchiedenfachen Beschränkungen, allgemein unterfagt ift nad) 
S 18 der „Allgemeinen Beitimmungen“ die Duldung von Heden, Bäumen und 
Sträuchern auf den Deichen. Das Befahren der Deichkrone ift theilweife für 
den gemeinen Gebrauch des Publitums verboten, theilweife find die Deichkronen 
geradezu öffentliche Wege geworden. Eine Benugung, welche die Sicherheit des 
Deiches gefährdet, fann von den zuftändigen Behörden jederzeit und ohne Nüc- 
ficht auf eine entgegenftehende längere Uebung unterfagt werden. 

S 37 der PBolizeiverordnung, betreffend die Ausübung der Schiffahrt und 
Flößerei auf der Weichjel 2c., vom 7. März 1895, geftattet das Anlegen und 
Anfern der Fahrzeuge und Flöße an Deichen nur mit befonderer Genehmigung 

der Stromauffichtsbeamten und verbietet daS Anferwerfen oder fonftige Befeitigen 
auf oder an den Deichen.



er. 

5. Deichiwejen an der preufiichen Weichjel. 

Ein anfchauliches Bild der Entwickehing, welche das Deichwefen im Weichiel- 
gebiete im Laufe der Jahrhunderte gefunden hat, bietet die Schliep’fche Dar- 
ftellung der Deich- und Entwäfferungsanlagen in den Werdern und Niederungen 
der Weichjel und Nogat des Marienburger und Elbinger Kreifes, abgedruckt bei 
Parey: „Der Marienburger Kreis", Danzig 1864. Aus der Neihe der dort 
behandelten Verbände ift die Dammkommune des großen Marienburger Weichjel- 
Nogat-Werdes hervorzuheben, welche exjt durch die Gefebgebung der neueren 

Zeit ihrer Bedeutung entfleidet wurde und nachdem ihr weiprünglicher- Zweck, 

die Unterhaltung der Deiche, auf andere Verbände übergegangen war, ihre gegen- 

wärtige Oxganijation al3 Trägerin einer vermögensrechtlichen Berfönlichkeit durch 

Allerhöchit genehmigtes Statut vom 28. Mai/d. September 1889 erhalten hat 
(abgedruckt im Amtsbl. der Regierung zu Danzig ©. 269).°°) 

Als die bedeutendfte Schöpfung auf dem Gebiete des weitpreußifchen Deich- 
wejens erjcheint die auf Grund des Gejeges vom 20. Juni 1888 (G. ©. ©. 251) 
dich am 20. Juni 1889 Allerhöchit- genehmigtes Statut erfolgte Bildung eines 
Gejammt-Deichverbandes, welcher unter der Benennung Weichjel-Nogat-Deich- 
verband die Gebiete de3 Danziger, Marienburger und Elbinger Deichverbandes 

zufammenfaßt. Der Verband hat den Zwed, den für die Ausführung der in 

dem Gefege vom 20. Juni 1888 vorgefehenen Arbeiten erforderlichen Koften- 
beitrag der Snterefjenten von 7 230 000 Mark aufzubringen und demmächft die 
für die Berzinfung und Tilgung des in gleicher Höhe gewährten Staatsdarlehns 
erforderlichen SJahresbeiträge an den Staat abzuführen. Bis zur völligen Aus- 

führung der in $ 1 des Gefeßes vom 20. Juni 1888 aufgeführten Anlagen durch 
die hierzu niedergefegte Kommiffion (vergl. $ 4 des Statut) bleibt die Konfti- 

tuirung des DVorftandes ausgejeßt. Nach Auflöfung der Ausführungsfommiffton 
wird derjelbe aus einem von dem Negierungspräfiventen in Danzig zum Wor- 

figenden zu ernennenden Berwaltungsbeamten, den Deichhauptleuten und Deich- 
injpeftoren der drei Sonderverbände und fünf von den Deichämtern der legteren 
zu wählenden VBertretern bejtehen. Bon den fünf Vertretern entfallen je einer 
auf den Danziger und den Elbinger Deichverband, die übrigen drei auf ven 
Marienburger Deichverband. Die Wahl erfolgt aus der Zahl der Deichamts- 
mitglieder auf die Dauer von 3 Jahren. Für den Zall der Behinderung eines 
Derbandsvertreters hat der betreffende Deichhauptmann einen Stellvertreter zu 

ernennen ($ 7 des Statut). 
Der Vorftand vertritt den Verband in allen Nechtsangelegenheiten Dritten 

gegenüber, insbefondere liegt e8 ihm ob 
a) nach Auflöfung der Ausführungsfommiffton Die Ku S 5 des GStatuts 

aufzubringenden Beiträge auf die beitragspflichtigen Sonderverbände zu 
vertheilen und für deren Abführung an die Bes ah Sorge zu 
tragen, 

5) BVBergl. die B. DO. vom 12. April 1848, betreff. die Ausführung der Deichbauten 
an der Weichfel und Nogat, ©. ©. ©.126, und der U. GC. vom 22. Mai 1865, betrejf. 

die Heranziehung neu eingedeichter Grundftüce zu den Peichlaften, ©. ©. ©. 638. 
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b) die Ausführung und ordnungsmäßige Unterhaltung der von den Sonder- 
verbänden herzuftellenden Deichbauten zu überwachen und dabei inS- 
befondere dafür zu forgen, daß durch derartige Bauten die ynterefjen 
gegenüberliegender Verbände nicht verlegt werden, 

e) in allen Angelegenheiten jein Gutachten abzugeben oder fich zu äußern, 
in welchen es von der Staatsregierung verlangt wird ($ 9 a. a. D.). 

Die Verzinfungs- und Tilgungsbeträge des Staatsdarlehns und die Ver- 
waltungstoften des Gejfammtverbandes werden von den Sonderverbänden nad) 
Berhältniß des Fataftrirten Flächeninhalts diefer Berbände getragen, doch mit 
der Maßgabe, daß die innerhalb der Sonderverbände mit einem geringeren als 
dem normalmäßigen Beitrage hevangezogenen Grundftücde nur mit der Hälfte 
der Fläche zu veranlagen find (SS 5 und 20 a. a. D.). 

Das Oberauffichtsvecht des Staates wird für den ganzen Umfang des 
 Gefanmtverbandes und der Sonderverbände von dem Negierungspräfiventen zu 
Danzig ausgeübt, welcher auch den Landräthen des Stuhmer und des Pr.-Hol- 
länder Kreifes bezüglich der dorthin gehörigen Ortjchaften der Verbände umn- 
mittelbar Aufträge ertheilen fann ($ 10 a..a. D.). 

Bon den Sonderverbänden ift der Danziger an die Stelle der bisherigen 
Deichverbände des Danziger Werders und der neuen Binnennehrung, der Marien- 
burger an die Stelle der bisherigen Deichverbände des Großen Marienburger 
Werders, der alten Binnennehrung und des Sommer-Deichverbandes fiir den 
Mittel- Werder und die anliegenden Ortjchaften auf der Danziger Nehrung, der 

Elbinger an die Stelle des bisherigen Deichverbandes der vechtsfeitigen Ntogat- 
Niederung getreten und find die Statuten der jo erjegten Verbände aufgehoben 
& 11 0: 0,9.): 

Diejenigen Grundftüce innerhalb der Sonderverbände, welche von be- 
jtehenden oder nen einzurichtenden Ent und Bewäfjerungsanlagen gemeinjfamen 
Mugen haben, find nach) Maßgabe dev SS 11 umd 15 des Deichgefees, foweit 
dies noch nicht gejchehen, zu Genofjenjchaften (Deichverbänden) zu vereinigen 
($ 18 a.a.Q.) 

Eine Heberficht über die gegenwärtig im Weichjelgebiete vorhandenen ein- 
gedeichten Niederungen und die für ihre Organifation und Verwaltung maß- 
gebenden Betimmungen bietet die auf gegenüberjtehender Seite befindliche Zu= 
fammenftellung. 

VI. Befhränkungen der Privatredhte im Sntereffe des 

2dafferfhußes. 

Das Allgemeininterefje, welches der Staat bei der Nequlivung der Flüffe, 
der Sicherung ihrer Ufer, der Bedeichung ihrer Vorländer anftrebt und theils 
durch eigene Anlagen, theils durch die Autorifation feinerjeit3 gebildeter und ge- 
nehmigter. Verbände zur Geltung bringt, legt dem inzelnen eine Neihe von 
Verpflichtungen auf, welche durch die Gejeggebung des Näheren bejtimmt find.


